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Schon für die kommende Woche ist in Ulm eine Konferenz zu dem Thema
Urteilsfindung per Computer? Experten diskutieren Digitalisierung des Rechts aus
europäischer Sicht angekündigt. Es ist zwanzig Jahre her, dass ich einmal einen
Vortrag über Über den Einfluß der elektronischen Medien auf das Recht und das
juristische Denken gehalten habe. Seither hat sich vieles geändert. Aber eine
Revolution hat es nicht gegeben.

In den 1990er Jahren spielte die GMD – die Gesellschaft für Mathematik und
Datenverarbeitung in St. Augustin – eine führende Rolle bei der vom BMJ
veranstalteten Strukturanalyse der Rechtspflege. Ich kann mich noch gut daran
erinnern, wie uns auf einer der zahlreichen Sitzungen versichert wurde, dass eine
Datenverarbeitung nach dem Vorbild neuronaler Netzwerke vieles ändern werde.
Bisher hat sich noch nicht einmal die elektronische Akte durchgesetzt. Nun sind die
neuronalen Netzwerke wieder Hoffnungsträger. Thema ist auch die Visualisierung
von Rechtsinhalten. Damit habe ich mich unter dem Motto Recht anschaulich lange
genug beschäftigt und mich am Ende eher enttäuscht abgewendet. Ein neues
Thema (das es aber auch schon zu Wikipedia-Ehren gebracht hat) sind smart
contracts in Verbindung mit der Blockchain-Technologie, wie sie von Bitcoins und
Ethereum bekannt ist. In Ulm ist als Referent auch Stefan Breidenbach dabei. Die
ursprünglich von ihm entwickelten Knowledge Tools haben sich anscheinend von
einem Werkzeug für die juristische Ausbildung zu einem Instrument insbesondere
für das Vertragsmanagement gewandelt und das Stadium des Startups wohl hinter
sich.

Die fühlbarste Änderung betrifft die Arbeitsweise der Juristen. Sie brauchen kaum
noch Bücher und Papier zur Hand zu nehmen, sondern können sich im Internet und
in vielen Datenbanken bedienen. Ob die leichtere Verfügbarkeit zur Folge hat, dass
mehr gelesen und verarbeitet wird, wage ich zu bezweifeln. Ich vermute, dass eine
Konzentration auf die leicht verfügbaren Quellen stattfindet und dass sich ein
Selbstverstärkungseffekt einstellt derart, dass häufig angeführte Gerichtsurteile,
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Argumente und Meinungen sich durchsetzen.

Die folgenreichste Änderung betrifft die strukturelle Differenz zwischen Individuum
und Organisation. Organisationen – Banken, Versicherungen, Anbieter von Waren
und Dienstleistungen aller Art gestalten einseitig den Rechtsverkehr mit ihren
Kunden und profitieren von dessen Passivität. Meine Kreditkartenabrechnungen
kommen nicht mehr mit der Post, sondern ich muss sie mir holen und mich dazu
einloggen, um sie zu prüfen – usw. usw.

Eine erwartete Änderung ging dahin, dass juristische Expertise durch intelligente
Datenbanken ersetzt werden könnte. Meine damaligen Mitarbeiter Michael
Hartmann und Martina Wegge hatten 1993 den Einfluss juristischer Datenbanken
auf die Tätigkeit von Versicherungsangestellten mit und ohne juristische Ausbildung
erkundet.[1] Sie wagten die Prognose, dass Juristen weithin durch Sachbearbeiter
ersetzt werden könnten.

Die wirksamste Änderung betrifft das Alltags- und Jedermann-Recht. Ein gewisses
Hemmnis für internetgestützte Laienjurisprudenz besteht darin, dass Open Access
bei Juristen verpönt ist. Ihre Veröffentlichungen sind in der Regel nur über teure
Datenbanken zugänglich. Etwas besser sieht es mit Gerichtsurteilen aus. Hier
kommt hinzu, dass deren Inhalt urheberrechtlich nicht geschützt ist, so dass er
beliebig gepatcht werden kann. Aber Formulare für Gebrauchtwagenkaufverträge,
Testamente und Patientenverfügungen gibt es en masse. Auch Rechtsrat für
Streitfälle kann sich jedermann im Internet holen. Für Routinestreitigkeiten um
Fluggastrechte bei Verspätung oder Flugausfall und um die Abrechnung von
Mietnebenkosten und andere mehr werden im Internet Rechtsdienstleistungen
angeboten.

Die sichtbarste Änderung vollzieht sich in der Anwaltschaft. Sie sieht ihre Felle
wegschwimmen. Die Anwälte  haben die Kontrolle über den Markt der
Rechtsdienstleistungen verloren. Das war die breit ausgeführte These von Richard
Susskinds The End of Lawyers.[2] Die Legal Tribune Online hält natürlich dagegen
und meint, ersetzt werde nur, wofür man sowieso keine Anwälte brauche.
Tatsächlich wird aber wohl das Massengeschäft, von dem auch die Anwälte leben,
nach und nach von der Digitalisierung erobert. Von Anbeginn waren
Anwaltskanzleien bei der Selbstrepräsentation durch Webseiten und Blogs führend.
Nun haben sie auf dem Feld von Legal Tech eine Führungsrolle übernommen,
sichtbar etwa im Legal Tech Blog und in verschiedenen Legal-Tech-Startups.
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»Die Geschäftsideen der deutschen Legaltech-Branche lassen sich in drei
Kategorien einteilen: Die einen versuchen die Rechtsarbeit von Unternehmen zu
vereinfachen, die anderen kämpfen um die Rechte von Verbrauchern, etwa bei
Flugentschädigungen. Die dritte Gruppe entwickelt Marktplätze für
Anwaltsleistungen.«[3]

Bisher verlief die Digitalisierung der Rechtskommunikation eher im
Schneckentempo. Aber nicht wenige Innovationen verbreiten sich erst im zweiten
oder dritten Anlauf,  wenn sie marktgängig werden. Das Thema jedenfalls ist
»in«.[4] Für theoretische Reflexion über die Digitalisierung des Rechts war bisher
das regelmäßig in Salzburg stattfindende IRIS (Internationales Rechtsinformatik
Symposion) führend.[5] Auf den ersten Blick gibt es da keine Verbindung nach Ulm.
Umso mehr bin ich gespannt, ob es von der Ulmer Konferenz bald Näheres zu hören
gibt. Die Konferenzhomepage ist sehr sparsam mit Informationen.

Nachtrag vom 10. 11. 2016: Weil die Legal-Tech-Diskussion ganz auf Startups
ausgerichtet ist, habe ich versäumt, auf das in Deutschland vermutlich
wirkmächtigste Legal Tech hinzuweisen, auf das Elster-Programm der
Finanzverwaltung. Ich erinnere mich an ein lange zurckliegendes Pausengespräch
mit dem Rechtshistoriker Hans Hattenhauer, der mir damals riet: Vor dem
Steuerformular müssen Sie keine Angst haben. Wenn Sie das sorgfältig ausfüllen,
werden Sie feststellen, das ist programmierter Unterricht im Steuerrecht. Ich bin
seinem Rat gefolgt und habe damit nicht nur viel Steuern gespart, sondern auch zu
bewundern gelernt, was gute Formulare leisten, dass sie nämlich nicht nur den
Anwender führen, sondern als data preprocessing die automatische Verarbeitung
erst ermöglichen. Kurzum: Alles was sich mit Formularen abfragen lässt, lässt sich
auch automatisieren.

Vgl. auch Christian Veith u. a. , How Legal Technology Will Change the Business of
Law, Boston Consulting Group und Bucerius Law School, Janaur 2016. Von dieser
Studie heißt es:

Es wurden 50 Interviews mit Partnern von Großkanzleien geführt, darunter die
neun größten Kanzleien Deutschlands nach Umsatz, die etwa 13 Prozent des
gesamten Umsatzes von Rechtsanwaltskanzleien ausmachen. Zusätzlich
wurden Besitzer und Vertreter von Legal-Tech-Unternehmen über die
Auswirkungen von Legal Technology auf die Geschäftsmodelle von Kanzleien
befragt.
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Wie Legal Tech funktioniert und wie sich die Arbeit der Juristen konkret verändert,
erfährt man aus dieser Marketing-Studie nicht.

Nachtrag vom 22. 4. 2017: Neuere Literaturhinweise bei Horst Eidenmüller, The
Rise of Robots and the Law of Humans, 2017, ssrn.com/abstract=2941001. Ferner
der Eintrag über six great books you should consult to decode what is coming on
right now auf Legal-Tech-Blog.

Ferner: Remus, Dana and Levy, Frank S., Can Robots Be Lawyers? Computers,
Lawyers, and the Practice of Law (November 27, 2016). Available at SSRN:
https://ssrn.com/abstract=2701092 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2701092.

Nachtrag vom 22. 4. 2017: Zum Thema jetzt Britta Rehder/Katharina van Elten,
Legal Tech & Dieselgate. Digitale Rechtsdienstleister als Akteure der strategischen
Prozessführung, Zeitschrift für Rechtssoziologie 39, 2019, 64-86. Das Thema ist am
Lehrstuhl von Prof. Rehder in ein Projekt »Digitale Rechtsmobilisierung. Eine
Provokation für die Selbstverwaltung?« eingebettet.

Nachtrag vom 17. 62022: Boston Consulting Group/Bucerius Law School/Legal
Tech Association, The Future of Digital Justice, Sachstandsbericht Juni2022

_________________________________
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Rechtsfälen mit Hilfe von Computern? Bisher ungenutzte Chancen der
Rechtsinformatik, in: Eva Graul/Gerhard Wolf (Hg.), Gedächtnisschrift für Dieter
Meurer, 2002, 665-684; Svenja Lena Gräwe, Die Entstehung der Rechtsinformatik.
Wissenschaftsgeschichtliche und -theoretische Analyse einer Querschnittsdisziplin,
2011; Podiumsdiskussion zur Geschichte der Rechtsinformatik, in: Jörn von Lucke
(Hg.), Impulse für den Weg zu einer offenen, smarten und vernetzten
Verwaltungskultur, 2014, 55-81.
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Automatisierte Rechtsvergleichung
Frege und die Frage nach der Intelligenz der künstlichen Intelligenz
In Bochum gibt es wieder Rechtssoziologie
Moralische Maschinen 2.0
Recht muss anthropozentrisch bleiben – oder soll es Menschen künstlicher
Intelligenz ausliefern?
»Rechtsvisualisierung« auf dem Internationalen Rechtsinformatik Symposium
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